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Die Obergrenzen basieren weiterhin auf einem festen 
Deflator von 2%, wenn die EU-Inflation zwischen 1% und 
3% liegt. Wenn die Inflation unter1 % oder über 3% liegt, 
Anpassung auf der Grundlage der tatsächlichen Inflation. 

Fonds

Alle Beträge in Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen,bereinigt mit einem 

Deflator von 2%



Spezifische Ziele der EU: Im Zusammenhang mit der GAP

a) Förderung des nachhaltigen Wohlstands der Union 

in allen Regionen 

B) Unterstützung der Verteidigungsfähigkeiten und 

der Sicherheit der Union in allen Regionen

C) Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch 

Unterstützung der Menschen und Stärkung der 

Gesellschaften der Union und des Sozialmodells der 

Union 
d) Erhaltung der Lebensqualität in der Union 

E) Schutz und Stärkung der Grundrechte, der 

Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und Wahrung 

der Werte der Union 

I) Förderung eines gerechteren und ausreichenden 

Einkommens für Landwirte und ihrer langfristigen 

Wettbewerbsfähigkeit, einschließlich der Position der 

Landwirte in der Wertschöpfungskette

II) Beitrag zur langfristigen Ernährungssicherheit

III) Verbesserung der Attraktivität und des 

Lebensstandards, einschließlich des Zugangs zur 

Gesundheitsversorgung, in ländlichen Gebieten und fairer 

Arbeitsbedingungen sowie Förderung des 

Generationswechsels; Verbesserung der Bereitschaft und 

Fähigkeit der Landwirte, Krisen und Risiken zu bewältigen; 

Verbesserung des Zugangs zu Wissen und Innovation und 

Beschleunigung des digitalen und ökologischen Wandels 

für einen florierenden Agrar- und Ernährungssektor

V) Verbesserung nachhaltiger land- und 

forstwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverfahren zur 

Förderung widerstandsfähiger Klimaschutzmaßnahmen, 

Erbringung zahlreicher Ökosystemleistungen, 

Unterstützung einer effizienten Wasserbewirtschaftung, 

Qualität und Resilienz, Umsetzung naturbasierter 

Lösungen, Stärkung der nachhaltigen Entwicklung, 

Umweltschutz, Verbesserung der Erhaltung und 

Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, des Bodens 

und der natürlichen Ressourcen sowie Verbesserung des 

Tierschutzes. 

Artikel 3 der NRP-Verordnung. 
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Interreg – 10 264 Mio. EUR

Fazilität – 71 933 Mio. EUR

GAP-

Einkommensstützung

293 700 Mio. EUR

Fischerei 2 000 Mio. EUR

Fonds für Inneres  

34 215 Mio. EUR

Einheitssicherheitsnetz/Agri-Reserve – 6 301 Mio. EUR

EU-Solidarität (z.B. Naturkatastrophen) – 20 117 Mio. EUR

HOME Maßnahmen – 25 285 Mio. EUR

Sonstige Maßnahmen der Union – 11 520 Mio. EUR

Haushaltspolster – 8 710 Mio. EUR

Nicht zweckgebunden 

in NRP-Plänen  

452 964 Mio. EUR
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*

* Die Zweckbindung der LDR kann für alle Beträge verwendet werden, die nicht für GAP- und GFP-Beträge vorgesehen sind. GAP-Interventionen oberhalb 

des zweckgebundenen Betrags der GAP können zur Zweckbindung für LDR beitragen.

Degressive flächenbezogene Einkommensstützung

Unterstützung von Vertretungsdiensten für landw. Betriebe

Interventionen in bestimmten Sektoren 

Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Förderung von Investitionen für LW und Waldbesitzer

Z. naturbedingte/gebietsspezifische Benachteiligungen

Unterstützung für die Niederlassung von Junglandwirten, neuen 

Landwirten, ländlichen Unternehmen und Existenzgründungen 

sowie für die Entwicklung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe

Gekoppelte Einkommensstützung

Kulturspezifische Zahlung für Baumwolle

Förderung von Nachteilen, die sich aus bestimmten 

zwingenden Anforderungen ergeben

Zahlung an Kleinerzeuger

GAP-Mindestbetrag für Interventionen zur Einkommensstützung

Unterstützung für Risikomanagementinstrumente

LEADER

Förderung des 

Wissensaustauschs/der Innovation 

in Land-/Forstw. + im ländl. Raum 

Initiativen der territorialen und 

lokalen Zusammenarbeit

Interventionen in entlegenen Gebieten

Interventionen auf kleineren 

Inseln des Ägäischen Meeres

EU-Schulprogramm 

Maßnahmen zur 

Einkommensstützung 

+

Zu jeweiligen Preisen

Darlehen für die Politik „Katalysator Europa“ 

150 000 Mio. EUR (nicht zweckgebunden)

Zahlungen im Krisenfall



NATIONALE UND REGIONALE 
PARTNERSCHAFTSPLÄNE

Mindestanforderungen zu Klima und Umwelt

▪ Grundanforderungen an die Betriebsführung

▪ Schutzpraktiken



NATIONALE UND REGIONALE 
PARTNERSCHAFTSPLÄNE

VERORDNUNG ÜBER DEN LEISTUNGSRAHMEN

NATIONALE UND REGIONALE 
PARTNERSCHAFTS-PLÄNE

INSTRUMENT 
„EUROPA IN 
DER WELT“

EUROPÄISCHER 
FONDS FÜR 

WETTBEWERBSFÄ
HIGKEIT

HORIZON 
EUROPE (FP10)

GAP 

VERORDNUNG

Architektur des neuen MFR und der GAP

GMO



Planung und Genehmigung des Plans
1. Nationale GAP-Empfehlungen, die den einzelnen Mitgliedstaaten Leitlinien für die 

Umsetzung der für die GAP relevanten spezifischen Ziele unter Berücksichtigung der 

Situation in den Mitgliedstaaten an die Hand geben. 

2. Die Mitgliedstaaten erstellen die NRP-Pläne in Partnerschaft mit Behörden, 

Wirtschafts- und Sozialpartnern und organisierter Zivilgesellschaft.  

3. Vorlage für den NRP-Plan in Anhang V mit strukturierten Informationen und 

speziellen Abschnitten zur GAP. Zum Beispiel:

• Fördervoraussetzungen für GAP-Interventionen; Output- und Ergebnisindikatoren  

4. Bewertung durch die Kommission innerhalb von vier Monaten nach Vorlage 

durch die Mitgliedstaaten, gefolgt von einem Vorschlag für einen 

Durchführungsbeschluss des Rates zur Genehmigung des Plans.
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